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 Kontrolldienst Schweizer Tierschutz STS
Erstellt 04.10.2021 Kontroll-Handbuch Tiertransporte und Schlachtung

Genehmigt 12.10.2021 CSC Gemäss:
F.00109.05.d

gültig ab 01.11.2021

Schlachthofaudit Gross- und Kleinvieh: Checkliste Wartebereich

Schlachthof: Genutzt für: Datum:

Auswertung zugehöriger Erhebungsbögen: Wartebuchtenbelegung Anzahl Erhebungsbögen:

Anzahl kontrollierter Wartebuchten insgesamt

Anzahl Buchten absolut n.k. / n.a. prozentual

Korrekt beschriftete Wartebuchten

Korrekt belegte Wartebuchten

Tierzustand nach Buchten zusammengefasst
i.O. Frieren Hecheln Kämpfe i.O. Frieren Hecheln Kämpfe

Buchten mit korrekt eingesetzten Tränken

Buchten mit korrekt eingesetzter Berieselung

Buchten mit korrekt eingesetztem Aufsprungschutz

3.1. Kapazität: n.k. / n.a.

nein

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich erfüllt bedingt erfüllt nicht erfüllt schlecht

3.2. Witterungsschutz und Raumklima: n.k. / n.a.

ja kein Schutz

ja teilweise nicht vorhanden

ja nein

ja

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich erfüllt bedingt erfüllt nicht erfüllt schlecht

3.3. Anordnung Wartebuchten: n.k. / n.a.

ja teilweise nein

ja nein

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich erfüllt bedingt erfüllt nicht erfüllt schlecht

n.k. / n.a.

ja nein

ja nein

ja nein

ja

nicht vorhanden

keine unbedeutende schwerwiegende

Falls nein, welche:

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich erfüllt bedingt erfüllt nicht erfüllt schlecht

Bemerkungen:

n.k. = nicht kontrolliert erfüllt → 3 Punkte nicht erfüllt → 1 Punkt
n.a. = nicht anwendbar bedingt erfüllt → 2 Punkte schlecht → 0 Punkte

Schlachtung von Gross- und Kleinvieh: Richtlinie für die 
Überwachung durch den Kontrolldienst des Schweizer Tierschutz 
STS gültig ab 1.11.2021

1 Reservebucht / Abtrennmöglichkeit für unver-
trägliche / kranke Tiere vorhanden

vorhanden, bzw. Tiere werden unverzüglich 
getötet

1 Witterungsschutz ist vorhanden nur für einen Teil
der Buchten

2 Berieselung für Schweine vorhanden und 
angemessen eingesetzt (nicht bei Temperaturen < 
10 °C oder Kältestress )

vorhanden, aber 
nicht korrekt 
eingesetzt

3 Lüftungsmöglichkeiten sind vorhanden und 
ausreichend
4 Temperatur, Luftqualität / Lüftung, Sauberkeit 
und Hygiene i.O. (Ammoniak < 20 ppm,
Schweine: 5-25 °C, < 80 % RH,
Rinder: 0-30 °C, < 80 % RH)

leichte 
Abweichungen, 
kein Hitze- oder 
Kältestress

In Teilbereichen 
nicht eingehalten, 
≤ 10 % der Tiere 
mit Hitze- oder 
Kältestress

Klima problematisch, 
RW nicht eingehalten,
≥ 10 % der Tiere mit 
Hitze- oder Kältestress

1 Buchtenformen angemessen
(Empfehlung: Schweine: länglich, 2-3 m breit, viel Wand-
fläche; Rinder: rechteckig, mind. 3 m breit)

2 Buchten aus Bedienungsgang kontrollierbar

3.4. Wartebuchten Einrichtung: 
1 Breite der Tore ist angemessen (Empfehlung: 
150 cm für Rinder, 100 cm für Schweine)

knapp, Treibfluss 
ok 

2 Tore öffnen sich in Treibrichtung

3 Tore sind sicher arretierbar
4 Tränken sind funktionstüchtig und auf 
tierspezifischer Höhe (Schweine: 1 Tränke / 12 Tie-
re, max. 65 cm hoch; Rinder: 1 Tränke / 6 Tiere, max. 90 
cm hoch; bei angebundenen Tieren: 1 Tränke / Tier; 
Kälber: 1 Tränke / 12 Tiere, max. 70 cm hoch, Schafe / 
Ziegen: 1 Tränke / 12 Tiere, max. 50cm hoch)

Tränken geeignet, 
aber schlecht 
erreichbar, 
Wasserfluss 
gering.

Wasserdurchfluss 
zu gering / es sind 
zu wenige 
Tränken 
vorhanden

keine Tränken / nicht für 
die Tierart geeignet

5 Aufsprungschutz  bei Rindern vorhanden/ 
angemessen eingesetzt (bei Munis oder 
Tiergruppen, bei denen Aufspringen auftritt, mind. 20 cm 
oberhalb des Widerristes des grössten Tieres)

vorhanden, 
korrekt eingesetzt

nicht vorhanden, 
aber keine 
aufspringenden 
Tiere

nicht für alle 
Tiergruppen 
vorhanden / bzw. 
nicht eingesetzt

6 Keine sonstigen Verletzungsgefahren 
(hervorstehende Metallteile, Löcher im Boden, lose 
Halfterstricke etc.)

vorhanden; Tiere
mit losen Stricken
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n.k. / n.a.

ja nein

min. Wandhöhe: cm

ja nein

Material:

Material:

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich erfüllt bedingt erfüllt nicht erfüllt schlecht

3.6. Wartebuchten Lärm: n.k. / n.a.

ja nein

ja nein

ja nein

sehr hoch: > 85 dB

Lärm gemessen: dB

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich erfüllt bedingt erfüllt nicht erfüllt schlecht

3.7. Bei Übernachtung und Aufenthalt > 4 Stunden: n.k. / n.a.

ja nein

ja Ort: nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nein

ja nicht häufig genug nein, nicht geregelt

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich erfüllt bedingt erfüllt nicht erfüllt schlecht

n.k. / n.a.

ja, alle korrekt

ja

keine Tiere nein

ja nein

ja zu kurz nein

ja nicht alle nein

Schlechteste Teilwertung Kontrollbereich erfüllt bedingt erfüllt nicht erfüllt schlecht

Bemerkungen:

n.k. = nicht kontrolliert erfüllt → 3 Punkte nicht erfüllt → 1 Punkt
n.a. = nicht anwendbar bedingt erfüllt → 2 Punkte schlecht → 0 Punkte

3.5. Wartebuchten Wände und Böden:
1 Wandhöhe ist der Tierart angepasst
(Grossvieh: ≥ 160 cm, Mastrinder bis 450 kg  ≥ 150 cm, 
Kälber, Schafe, Ziegen  ≥ 120 cm, Schweine: ≥ 100 cm)

2 Wände bis auf mind. oben genannte Höhe 
blickdicht

teilweise bis oben 
blickdicht

ja, Tiere rutschen 
nicht

für Tiere 
unproblematisch, 
nur aufgeregte 
Tiere rutschen

Ausrutschen
möglich, auch 
ruhige Tiere
rutschen (<5%)

rutschig, glatt, ≥ 5 % der 
ruhigen Tiere rutschen 
oder ein Tier fällt hin

3 Boden ist trittsicher

1 Gegen Entladebereich abgegrenzt

2 Gegen Betäubungsbereich abgegrenzt

3 Metallteile an Toren sind gedämpft
4 Permanente Lärmbelastung (verursacht durch 
Prozesslärm, nicht durch Tierlaute)

gering: ≤ 60 dB
erträglich: > 60 bis 
≤ 75 dB

beträchtlich: > 75 
bis ≤ 85 dB

1 Grossvieh: Melkeinrichtung ist vorhanden
(für zweimal tägliches Melken)

2 Einstreu- und Futterlager vorhanden

3 Fütterungseinrichtungen für Buchten
vorhanden (z.B. Heuraufen, Tröge) 

nicht für alle
Buchten

4 Tiere werden gefüttert nicht in allen
Buchten

5 Laktierende Kühe werden gemolken 
(abends und wenn Aufenthalt > 12 h)

6 Buchten / Läger: Masse korrekt gemäss 
TschV, Buchten eingestreut, Läger mit 
Gummimatten oder Einstreu.

Vorgaben einge-
halten

Entreu teilweise 
knapp

Buchten nicht einge-
streut oder verdreckt, 
Läger zu klein

7 Tiere haben permanent Zugang zu Wasser nicht in allen
Buchten

8 Eine Person ist für die Aufsicht verantwortlich 
und überprüft die Tiere abend uns morgens

3.8. Belegung: 
1 Buchten mit max. Belegdichte
(temporär / über Nacht) beschriftet

einzelne Buchten 
falsch

nicht oder falsch be-
schriftet

2 Maximale Belegdichte wird in allen Buchten
eingehalten

bei einer Bucht 
nicht eingehalten

in mehr als einer Bucht 
nicht eingehalten

3 Unverträgliche bzw. angebundene und 
freilaufende Tiere getrennt, bei kämpfenden 
Tieren Massnahmen ergriffen

getrennt, bei 
Kämpfen 
Massnahmen 
ergriffen 

Unverträgliche 
getrennt, nur 
teilweise 
Massnahmen

4 kranke oder verletzte Tiere separat unterge-
bracht / so schnell wie möglich geschlachtet. 
Nicht mehr gehfähige sofort getötet.

Nicht so schnell 
wie möglich 

5 Bei Anbindung: Tiere korrekt angebunden 
(nicht an Hörnern oder Nasenring)
6 Angebundene Tiere können bei längerer
Wartezeit abliegen


